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Text 

§ 122 

Mutterschutz 

(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung 
(Achtwochenfrist) nicht beschäftigt werden. 

(2) Die Achtwochenfrist (Abs. 1) wird auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die 
Entbindung zu einem früheren oder späteren als dem im Zeugnis angegebenen Zeitpunkt, so verkürzt oder 
verlängert sich diese Frist entsprechend. 

(3) Werdende Mütter dürfen keinesfalls beschäftigt werden, wenn nach dem Zeugnis eines 
Amtsarztes Leben und Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet 
wären. 

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft bekannt ist oder eine vorzeitige 
Beendigung der Schwangerschaft eingetreten ist, dem Dienstgeber hievon Mitteilung zu machen. Darüber 
hinaus sind sie verpflichtet, innerhalb der vierten Woche vor dem Beginn der Achtwochenfrist (Abs. 1) 
den Dienstgeber auf den Beginn derselben aufmerksam zu machen. Auf Verlangen des Dienstgebers 
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haben sie über das Bestehen der Schwangerschaft und den Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Entbindung 
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

(5) Allfällige Kosten für einen weiteren Nachweis über das Bestehen der Schwangerschaft und über 
den Zeitpunkt der voraussichtlichen Entbindung, der vom Dienstgeber verlangt wird, hat der Dienstgeber 
zu tragen. 

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von der 
Schwangerschaft einer Dienstnehmerin oder, wenn er eine ärztliche Bescheinigung darüber verlangt hat, 
unverzüglich nach Vorlage dieser Bescheinigung hievon der zuständigen Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion Mitteilung zu machen. Hiebei sind Name, Alter und Tätigkeit der werdenden 
Mutter bekanntzugeben. 

(7) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschaftsbedingte Vorsorgeuntersuchungen, 
insbesondere solche nach der Mutter-Kind-Paß-Verordnung, BGBl II Nr 470/2001, die außerhalb der 
Arbeitszeit nicht möglich oder nicht zumutbar sind, an der Dienstleistung verhindert, hat sie Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts. 
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